
11 VO über die Gründung von Vereinigungen

(2) Kirchen und Religionsgemeinschaften, die nach 
den im Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften im Ver
einsregister eingetragen bzw. beim zuständigen 
staatlichen Organ angemeldet waren, sind rechtsfä
hig.
(3) Beschlüsse über die Eintragung in das Vereins
register bzw. Registrierbescheinigungen verlieren 
am 31. März 1976 ihre Gültigkeit und sind einzuzie
hen.

§ 16
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den Be
stimmungen dieser Verordnung
a) eine Vereinigung gründet oder ihre Gründung 

fördert, die Tätigkeit einer Vereinigung organi
siert bzw. unterstützt, eine Vereinigung nicht un
verzüglich auflöst oder ihre Tätigkeit fortsetzt,

b) Änderungen und Ergänzungen des Statuts nicht 
oder nicht fristgemäß bestätigen läßt oder perso
nelle Veränderungen der Leitung nicht fristge
mäß mitteilt,

c) den Sitz einer internationalen nichtstaatlichen 
Vereinigung in der Deutschen Demokratischen 
Republik begründet oder einer internationalen 
Vereinigung bzw. einer Vereinigung, die außer
halb der Deutschen Demokratischen Republik 
ihren Sitz hat, als Mitglied angehört oder Bezie
hungen mit diesen herstellt oder Bürger bzw. 
Vereinigungen anderer Staaten und Berlin 
(West) als Mitglied aufnimmt oder führt,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
500 M belegt werden.
(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 aus 
Vorteilsstreben oder ähnlichen, die gesellschaftli
chen Interessen mißachtenden Beweggründen oder 
wiederholt innerhalb von 2 Jahren begangen und mit 
Ordnungsstrafe geahndet worden, kann eine Ord
nungsstrafe bis zu 1000 M ausgesprochen werden.
(3) Gegenstände, die zur Begehung einer Ord
nungswidrigkeit benutzt werden oder auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht, können neben anderen 
Ordnungsstrafmaßnahmen oder selbständig einge
zogen werden.
(4) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens

obliegt den Vorsitzenden der Räte der Stadt- oder 
Landkreise bzw. Bezirke, deren zuständigen Stell
vertreter, den Leitern der zuständigen zentralen 
staatlichen Organe, dem Leiter der Hauptabteilung 
Innere Angelegenheiten des Ministeriums des In
nern und den Leitern der Dienststellen der Deut
schen Volkspolizei. 1
(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. I Nr. 3 S. 101) in der Fassung der Ziff. 29 der 
Anlage zum Gesetz vom 19. Dezember 1974 zur Än
derung des Strafgesetzbuches, des Anpassungsgeset
zes und des Gesetzes zur Bekämpfung von Ord
nungswidrigkeiten (GBl. I Nr. 64 S. 591).

Anmerkung: Zur gültigen Fassung des OWG s. Ab
kürzungen und Kurztitel.

§ 17
Der Minister des Innern und Chef der Deutschen 
Volkspolizei und die Leiter der zentralen staatlichen 
Organe erlassen im gegenseitigen Einvernehmen die 
zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen 
Bestimmungen.

§ 18
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in 
Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) die §§ 38 bis 41, 43 und 44 der Verordnung vom 

15. Oktober 1952 über die Übertragung der An
gelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(GBl. I Nr. 146 S. 1057),

b) die Verordnung vom 9. November 1967 zur Regi
strierung von Vereinigungen (GBl. II Nr. 122 
S. 861) in der Fassung der Ziff. 93 der Anlage 1 
zur Anpassungsverordnung vom 13. Juni 1968 
(GBl. II Nr. 62 S. 363),

c) die Erste Durchführungsbestimmung vom 25. Ja
nuar 1968 zur Verordnung zur Registrierung von 
Vereinigungen (GBl. II Nr. 16 S. 69).
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